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Grundsätzlich ist Arbeitsunfähigkeit (AU) zu be-

scheinigen, wenn jemand aus gesundheitlichen 

Gründen nicht in der Lage ist, seine Tätigkeit 

auszuüben. Dies gilt auch, wenn zu befürchten 

ist, dass sich eine Krankheit durch diese Arbeit 

verschlechtern würde (Paragraf 2 Abs. 1 AU-

Richtlinie). Wichtig: Bei Krankschreibungen sind 

Ärztinnen und Ärzte daher verpflichtet, nach der 

genauen Tätigkeit zu fragen. Sonst können sie 

nicht beurteilen, ob Arbeitsfähigkeit für diese Tä-

tigkeit besteht oder nicht. Anders bei Arbeitslo-

sen (s.u.): Hier ist nach dem Umfang zu fragen, 

für den diese sich arbeitssuchend gemeldet ha-

ben (Vollzeit, halbe Stelle, etc.). Anspruch auf 

AU-Bescheinigungen haben zudem arbeitende 

Rentnerinnen und Rentner (etwa Minijob), jün-

gere geringfügig Beschäftigte oder Mitarbeiten-

de von Werkstätten für behinderte Menschen 

o.Ä. (Paragraf 2 AU-Richtlinie).

Drei Fälle von Arbeitslosigkeit

Herausfordernd sind die vielen Details der AU 

bei Menschen ohne Arbeit. 

Tipp: Es lohnt sich, die AU-Richtlinie zu lesen 

(www.hausarzt.link/sVnEF)! 

Paragraf 2 unterscheidet drei Gruppen:

1. Arbeitslose (Abs. 3),

2. Empfänger von Grundsicherung nach SGB II 

(Abs. 3a), „Hartz IV“/ „Bürgergeld“, 

3. arbeitslose An- oder Ungelernte (Abs. 4).

Wer nicht hausärztlich tätig ist, kann 

sich kaum vorstellen, dass die  

Krankschreibung Stoff für fünf Artikel 

bietet – Spoiler: Teil 6 entsteht  

gerade. Teil 5 der „AU-Trilogie“ greift 

etwa Leserfragen zur AU bei  

Arbeitslosen auf, die in regulatorischen 

Details herausfordernd sein kann.

DIE RAUCHENDEN KÖPFE
Hinter den  „Rauchenden  Köpfen“ stecken vier  Praxiserfahrene, 
die sich  unermüdlich dafür  einsetzen, die Bürokratie im 
Praxisalltag zu minimieren: Dr. Sabine Frohnes, Dr. Christoph 
Claus, Timo  Schumacher und Moritz Eckert. Aus ihrer  
Feder stammen  etwa die bekannten EBM- und GOÄ-Spicker. 
Tipps zu Abrechnung und Regressschutz publizieren sie in 
jeder Ausgabe von „Der Hausarzt“.

Dr. Sabine Frohnes 
Hausärztin  

in Kassel 

Timo Schumacher 
Hausarzt  

in Schwanewede

AU BEI ARBEITSLOSEN –  
EINE HERAUSFORDERUNG
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Für diese nennen die jeweiligen Paragrafen ver-

schiedene Grundlagen zur Bewertung der Ar-

beitsfähigkeit.

Arbeitslose sind grundsätzlich nach den Anfor-

derungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 

(„leichte Tätigkeiten“) zu beurteilen und gelten 

dann als arbeitsunfähig, wenn sie nicht in dem 

Umfang arbeiten können, für den sie sich ar-

beitssuchend gemeldet haben (beispielsweise 

Vollzeit oder 50 Prozent). Merke: Laut Paragraf 

2 Abs. 3 der AU-Richtlinie ist es dabei „unerheb-

lich, welcher Tätigkeit die/der Versicherte vor 

der Arbeitslosigkeit nachging“. 

Wer hingegen im erwerbsfähigen Alter „Bürger-

geld“ (nach SGB II) bezieht, gilt als arbeitsunfä-

hig, wenn nicht mindestens drei Stunden täglich 

gearbeitet oder an einer Eingliederungsmaßnah-

me teilgenommen werden kann. Die AU-Be-

scheinigung dient hier vor allem der rechtzeiti-

gen Information der Arbeitsagentur, da diese 

Menschen alle Angebote nutzen müssen, um ih-

re Hilfebedürftigkeit zu verringern.

Eine Besonderheit betrifft Menschen, die wäh-

rend der Arbeitsunfähigkeit arbeitslos wurden 

(weil zum Beispiel der Arbeitsvertrag auslief) 

und die vorher keinem anerkannten Ausbil-

dungsberuf nachgingen – sogenannte „An- oder 

Ungelernte“. Hier wird die Arbeitsfähigkeit in 

Hinblick auf die letzte (oder eine ähnliche) Tätig-

keit beurteilt - also nicht in Bezug auf den allge-

meinen Arbeitsmarkt („leichte Tätigkeit“)!  Ei-

gentlich soll die Kasse Ärztinnen und Ärzte 

informieren, 

 � dass der Patient jetzt arbeitslos ist, 

 � er als An- oder Ungelernter zu beurteilen 

ist und

 � ähnliche Tätigkeiten benennen. 

Tatsächlich können die „Rauchenden Köpfe“ sich 

in jeweils mehr als zehn Jahren Praxistätigkeit an 

keine solche Mitteilung einer Krankenkasse erin-

nern. Beginnen An- oder Ungelernte eine neue 

Beschäftigung während der AU-Zeit (z.B. zuvor 

unterzeichneter Vertrag), ist die Arbeitsfähigkeit 

in Hinblick auf den neuen Job zu beurteilen.

Rückwirkende Ausstellung

Eine weitere Besonderheit sind rückwirkende 

Bescheinigungen. Wie kann in folgender Situati-

on gehandelt werden? Frau Müller ist montags 

in der Sprechstunde, mit starken Rückenschmer-

zen, wird untersucht und beraten, lehnt aber die 

AU-Bescheinigung ab. Sie brauche diese nicht, 

weil sie am Donnerstag wieder arbeiten könne 

und die ersten drei Tage („Karenztage“) könne 

sie auch so fehlen. Am Freitag bittet sie nach-

träglich um die Bescheinigung, weil ihr Arbeit-

geber mit Verweis auf ihren Arbeitsvertrag nun 

doch eine haben wolle.

Laut AU-Richtlinie Paragraf 5 darf nur in begrün-

deten Ausnahmefällen für „in der Regel bis zu 

drei Tage rückwirkend“ AU festgestellt oder be-

scheinigt werden – und nur nach „gewissenhaf-

ter Prüfung“. Ob eine Ausnahme gegeben ist, 

liegt im ärztlichen Ermessen. Die Formulierung 

„in der Regel bis zu drei Tagen“ bedeutet, dass 

es auch hiervon noch (seltene!) Ausnahmen ge-

ben kann, etwa wenn die Praxis unvorhergese-

hen wegen Krankheit der Ärztin/des Arztes ge-

schlossen war. Auch für Frau Müller kann die AU 

noch am Freitag, also nach mehr als drei Tagen, 

bescheinigt werden: Denn die AU wurde bereits 

am Montag festgestellt – nur nicht bescheinigt. 

Somit könnte die AU mit dem Feststellungsda-

tum von Montag ausgefüllt werden, AU-Beginn 

ebenso Montag, Druckdatum Freitag (Abb. 1). Im 

Freitext kann „nachträglich bescheinigt, nicht 

rückwirkend festgestellt“ notiert werden.  

Besonderheit bei kosmetischen Op

Bei kosmetischen Operationen, die keinen krank-

heitsbedingten Hintergrund haben, besteht kei-

ne AU. Beispielsweise bedeutet dies: Ein 

Brustaufbau nach Mammakarzinom bedingt ei-

ne AU, eine Mamma-Vergrößerung aus rein äs-

thetischen Gründen, die die Kasse nicht bezahlt, 

jedoch nicht. Hier muss für die postoperative 

Phase ggf. als Urlaub geplant werden. Sollte es 

hingegen zu Komplikationen wie Wundinfektio-

nen kommen, übernimmt einerseits die Kranken-

kasse die erforderlichen Behandlungen. Ande-

rerseits können Ärztinnen und Ärzte für die dann 

entstehende Heilungsphase AU bescheinigen 
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Abb. 1: So könnte 
eine rückwirkende 
Bescheinigung im 
Fall Frau Müller 
aussehen.

 AU-SERIE

Teil 1: „So vermeiden Sie Stolpersteine bei der AU” (HA 20/22)

Teil 2: „Was ist in Formularen Pflicht?” (HA 1/23)

Teil 3: „Wann ist man überhaupt arbeitsunfähig?” (HA 2/23)

Teil 4: Antworten auf häufige AU-Fragen (HA 7/23) 

Freitag

Montag

Mittwoch

Montag
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